
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 02.11.2018 

KT-Drucksache Nr. IX-0590 

 für den Jugendhilfeausschuss 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Anerkennung des Vereins "Windelrocker Sondelfingen e. V." als Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ wird als Träger der freien Jugendhilfe gemäß 
§ 75 SGB VIII anerkannt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Mit der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe geht kein unmittelbarer Förder-
anspruch einher.  
 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Der Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ hat mit Schreiben vom 27.09.2018 (Anlage 1) 
die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII beantragt. Der Ver-
ein hat seinen Sitz im Landkreis Reutlingen. Die Prüfung der eingereichten Unterlagen hat 
ergeben, dass dem Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ die Anerkennung erteilt werden 
soll.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Zuständigkeit für die Anerkennung als Träger der  freien Jugendhilfe 
 

Die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII ist gemäß § 11 
Absatz 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG) von dem örtli-
chen Jugendamt auszusprechen, in dessen Bezirk ein Antragsteller im Wesentlichen tä-
tig ist. Wenn die Tätigkeit sich auf mehrere Jugendamtsbezirke erstreckt, ist der überört-
liche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig.  
 
Der Verein übt seine Tätigkeit im Landkreis Reutlingen aus. Die Anerkennung wird vom 
Jugendhilfeausschuss des Landkreises Reutlingen ausgesprochen. 

 
2. Rechtsgrundlagen  

 
Die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe richtet sich nach § 75 SGB VIII. Als 
Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personenvereinigungen 
anerkannt werden, wenn sie 
 
- auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 SGB VIII tätig sind,  
- gemeinnützige Ziele verfolgen,  
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- aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie 
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu 
leisten im Stande sind und 

- die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten. 
 
Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens 3  Jah-
re tätig gewesen ist.  
 

3. Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen  
 
3.1 Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne § 1 SGB  VIII 

 
Gemäß § 1 Abs. 3 SGB  VIII soll Jugendhilfe zur Verwirklichung des Rechts von 
jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit insbesondere 
 
- jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und 

dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen 
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unter-

stützen 
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen 
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 

Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen.  

 
Bei einem Antrag auf Anerkennung ist zu prüfen, ob die Leistungen, die zur Aner-
kennung führen sollen, im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) verankert 
sind, also ob der Träger überhaupt auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist.  
 
Die Leistungen des Vereins „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ sind im SGB VIII 
dem Bereich „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege“ zuzuordnen. 
 
Der Verein ist somit auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig. 
 

3.2 Gemeinnützige Ziele  
 
Durch das Finanzamt wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit im Sinne der Abga-
benordnung bescheinigt. Der Freistellungsbescheid liegt der Verwaltung vor.  

 
3.3 Fachliche und personelle Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben der Ju-

gendhilfe  
 
Im Vorstand des Vereins sind Fachkräfte analog § 72 SGB VIII eingebunden. Der 
Träger stellt zudem durch die Anstellung sozialpädagogischer Fachkräfte die Er-
bringung von Leistungen der Jugendhilfe sicher. 
 
Der Träger hat außerdem mit dem Kreisjugendamt die Vereinbarung zur Umset-
zung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß §§ 8a und 72a 
SGB VIII abgeschlossen. Die Fachkräfte sind kompetent und in der Lage, Kindes-
wohlgefährdungen zu erkennen und ggf. in kritischen Kinderschutzfällen mit dem 
Jugendamt zusammenzuarbeiten.  
 
Zur Prüfung, inwieweit die Aufgaben der Jugendhilfe erfüllt werden, greift die Ver-
waltung unter anderem auf die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Obers-
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ten Landesjugendbehörden vom 14. April 1994 zurück. Diese wurden auch vom 
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg zur Anwendung 
empfohlen.  
 
Die Anerkennung soll solchen Trägern vorbehalten bleiben, die einen wesentlichen 
Anteil an der Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe haben und von denen des-
halb auch eine maßgebende Beteiligung an der Jugendhilfeplanung und anderen 
Formen der Zusammenarbeit erwartet werden kann. 
 
Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Trägers sollen folgende Kriterien 
herangezogen werden: 
 
Leistung des Trägers in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
 
- Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen 
- Zahl der Mitglieder bzw. Teilnehmer 
- Zahl und Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
- Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und anderen öffentlichen und freien Trä-

gern 
- Solidität der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Verhältnisse. 

 
Aus dem Sachbericht des Trägers geht hervor, dass der Träger einen wesentli-
chen Beitrag leistet. Der Träger unterhält eine Kleinkindergruppe und hat seine Tä-
tigkeit im Bereich der Jugendhilfe bereits im Jahr 2013 aufgenommen und beab-
sichtigt derzeit sein Angebot um eine altersgemischte Naturkindergartengruppe zu 
erweitern. Der Träger lässt erwarten, dass er längerfristig in diesem Arbeitsfeld tä-
tig sein wird und kontinuierlich mit dem Kreisjugendamt zusammenarbeiten wird. 

 
3.4 Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 

 
Der Antragsteller bietet nach Prüfung der eingereichten Unterlagen die Gewähr für 
eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit. 

 
3.5 Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe  

 
Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den 
Voraussetzungen des § 75 SGB VIII Absatz 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe 
mindestens 3 Jahre tätig gewesen ist.  
 
Laut den Grundsätzen für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe 
nach § 75 SGB VIII der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden 
vom 7. September 2016 ist eine sichere Beurteilung der Leistungsfähigkeit und 
Fachlichkeit eines Trägers in der Regel jedoch bereits möglich, wenn der freie 
Träger über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr kontinuierlich tätig gewesen 
ist.   
 
Der Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ wurde im Jahr 2013 gegründet und 
es erfolgte die Errichtung der Satzung (Anlage 2). Er ist im Vereinsregister einge-
tragen. Der Verein hat zum Zeitpunkt der Antragstellung 25 Mitglieder.  
 
Die Voraussetzungen der Anerkennung werden bezogen auf die Dauer der Tätig-
keit erfüllt. 
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4. Zusammenfassung  

 
Der Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ erfüllt die erforderlichen Voraussetzungen 
und kann als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt werden. 
 
Der Verein „Windelrocker Sondelfingen e. V.“ ist im Bereich der Stadt Reutlingen tätig. 
Die Stadtverwaltung Reutlingen ist über den Antrag des Vereins informiert. Es bestehen 
keine Einwände gegen die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. 

 



Windeirocker Sondelfingen
Reichenecker Str. 73 ¯ 72766 Reutlingen -

TeL: 07121-6959815 ¯ vorstandwindetrocker-sondefflngerr.de

Kreisjugendamt Reutlingen
Jugendhilfeplanung
Fachbereich: Tagesbetreuung

Bismarckstra1,e 16
72764 Reutlingen

Reutlingen, 27.09.2018

Land q1 )ver

Hg.. 5 Ot, 21318

Hiermit beantragen wir die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemä § 75 Sozialgesetzbuch (SGB)
Achtes Buch (VIII) -Kinder- und Jugendhilfe- als eingetragener Verein.

Volistandiger, satzungsgemäter Windetrocker Sondelfingen e.V.
Name des Aritragstellers:

Anschrift Reichenecker Str. 73
Sitz des Aritragstellers: 72766 Reutlingen

Telefonund Fax: Tel: 07121-6959815
vorstand©windeirocker-sondelfingen. de

E-Mail und Homepage: leitung@windelrocker-sondelfingen. de
www. windeirocker-sondelfingen. de

Grundungsdatum des Vereins 07.01.2013

Zahl der Vereinsmitglieder zum 25
Zeitpunkt der Antragstellung

Höhe des jàhrlichen 60�! Jahr
Mitgliedsbeitrags

Zielgruppe an die sich die Familien mit Kindern
Leistung richtet (die Leistung ist offen für alle)

Aufnahme der Tatigkeit im Am 07.01.2013
Bereich der Jugendhilfe

Namen und Anschriften der Markus Kurzemann, *10121979 Reicheneckerstr. 80, 72766 Reutlingen, Lehrer
Vorstandsmitglieder Sonja Maurer, *16031983 Rosnetstr. 4/3, 72766 Reutlingen, Realschullehrerin

Paschalis Trigkidis, *25051982 Reichenbachstr. 36, 72766 Reutlingen,

Vermessungsingenieur

Corinna Waither, ReicheneckerStr. 14, 72766 Reutlingen, *21041984 Stuclienràtin

Me'anie Welker, Fuchshaldeweg 17, 72766 Reutlingen, *11.05.1983, Betriebswirtin
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Auszug aus der Vereinssatzung zu Zweck, GemeinnUtzigkeit und Mitglledschaft:

§ 2 Zweck des Vereins

(1) DerZweck des Vereins 1st die FOrderung der Bildung und Erziehung von Kindern.

(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb elner Tageseinrichtung für
Kinder und die soziatpädagogische Betreuung der Kinder.

(3) Der Zweck des Vereins 1st nicht auf einen wirtschaftUchen Geschäftsbetrieb gerichtet.

§ 3 GemeinnUtzigkeit

(1) DerVereinverfogt ausschlieIllich und unmittetbar gemeinnUtzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gUltigen Fassung.

(2) Er 1st selbstios tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel werden nur fur satzungsgema1e Zwecke verwendet und die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durchAusgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismal2ig hohe Vergutungen begunstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins kOnnen alle naturlichen rechts- und geschaftsfahigen Personen werden.

Diesem Antrag sind beigefugt:

Die Satzung und Benutzungsordnung

Nachweis der Gemeinnutzigkeit durch die Bescheinigung des Finanzamtes nach der Abgabenordnung
(Korperschaftssteuer-Freisteliungsbescheid)

Darstellung der Ziele, Aufgaberi und der Organisationsform

Bei eingetragenen Vereinen: Auszug aus dam Vereinsregister

Betriebserlaubnis

Vereinbarung zum Kinderschutz §8a i.V. mit §72a Abs.2 SGB VIII

Vereinbarung nach §72a Abs.4 SGB VIII

Kopien der Absch!usszeugnissé der pad. Fachkräfte

Ort, Datum S nj Maurer
Vorstandsmitglied Windeirocker Sondelfingen e.V.



Satzung

§ I Name, Sitz, Rechtsform, Geschaftsjahr

(1) Der Verein tragt den Namen Windeirocker Sondeifingen.
(2) Der Verein hat semen Sitz in 72766 Reutlingen -Sondeifingen.
(3) Er soil in das Vereinsregister des Amtsgerichts Reuthngen eingetragen werden. Nach der
Eintragung führt er den Zusatz e.V.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kaienderjahr.

§ 2 Zweck des Verens

(1) Der Zweck des Vereins 1st die Forderung der Bildung und Erziehung von Kindern.
(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb elner
Tageseinrichtung für Kinder und die soziaipadagogische Betreuung der Kinder.
(3) Der Zweck des Vereins ist nicht auf elnen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet.

§ 3 Gemeinnutzigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschiieRlich und unmitteibar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,,Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gultigen Fassung.
(2) Er ist seibstios tatig und verfoigt nicht in erster Linie eigenwirtschafthche Zwecke.
(3) Die Mittel werden nur für satzungsgemal&e Zwecke verwendet und die Mitgileder erhalten keine
Zuwendungen aus Mittein des Vereins.
(4)Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnisma!31g hohe Vergutungen begunstigt werden.

§ 4 Mitgfledschaft

(1) Mitglieder des Vereins können aiie natUr!ichen rechts- und geschaftsfahigen Personen warden.
(2) DerAntrag auf Mitgiiedschaft 1st schriftiich an den Vorstand zu richten. Der Vorstand entscheidet
über die Aufnahme. Bei elner Ablehnung seiner Aufnahme hat der Bewerber das Recht, innerhaib
einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung derAbiehnung an den Antragstelier die nächste
Mitgliederversammlung anzurufen, die über das Aufnahmebegehren mit einfacher Mehrheit
entscheidet.
(3) Die Mitgiiedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) DerAustritt 1st schrifttich gegenuber dem Vorstand zu erkiären. Er 1st nur zurn Jahresende mit
einer Frist von vier Wochen mögiich.
(5) Wenn em Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstollen hat oder trotz
Mahnung mit dem Beitrag im Ruckstand bieibt, so kann es durch 2/3-Mehrheit der anwesenden
Mitgiieder auf elner Mitgiiederversammiung mit sofortiger Wirkung ausgeschiossen werden. Dem
Mitglied muss vor Beschiussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. SteUungnahme gegeben
werden.
(6) Die Mitgiieder des Vereins zahien Beitrage nach MaRgabe des Beschiusses der
Mitgiiederversammlung. Zur Festsetzung der Beitrage 1st die einfache Mehrheit der
anwesenden Mitglieder erforderlich. Bezuglich des Beitrages wird auf die jeweiis guitige
Beitragsgebuhrenverordnung verwiesen.

§ 5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
1. Vorstand
2. Mitgiiederversammiung
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§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmai im Jahr moglichst zu Beginn des Kalenderjahres findet elne ordentHche
Mitgliederversammlung statt.
(2) Die Mitgliederversammlung

1. wahlt und entlastet den Vorstand
2. wählt zwei Kassenprufer, die wiederum der Mitgliederversammlung einen

Kassenprufungsbericht vorlegen
3. beschliellt den Haushaltsplan
4. beschlielt Satzungsanderungen
5. beschlieft die Auflosung des Vereins
6. beschlieflt die Mitgliederbeitrage
7. besch!ieIt den Ausschluss von Mitgliedern
8. beschlie1t die Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder.

(3) Eine au1erordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder
einzuberufen.
(4) Die Einberufung zu Mitg!iederversammlungen geschieht durch den Vorstand mit einer Frist von
zwei Wochen schriftlich oder per email unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Tagesordnung
kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung erganzt oder geändert
werden, dies gilt nicht für Satzungsanderungen.
(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder
anwesend ist. Bei Beschlussunfahigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen
eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen, Diese ist ohne
Rücksicht auf die Zahi der erschienenen Mitglieder beschlussfahig.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der erschienenen
Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungUltige Stimmen bleiben au1er Betracht.
(7) Eine Satzungsanderung ist nur mit Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder mOglich.
Eine Abstimmung über eine Satzungsanderung ist auflerdem nur moglich, wenn in der Einladung
auf diesen Tagesordnungspunkt hingewiesen wurde und der bisherige als auch der vorgesehene
Satzungstext der Einladung beigefügt wurde.
(8) Die Anderung des Vereinszwecks benotigt eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(9) Uber die Beschlüsse der Mitgliederversammlung st em schriftliches FrotokoU anzufertigen. Es
ist yam Versammlungsleiter und yam Protokollanten zu unterzeichnen.

§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und maximal fünf gleichberechtigten Personen. Em
Vorstandsmitglied führt die Kasse.
(2) Jedes Vorstandsmitglied ist nach auulen einzeln vertretungsberechtigt, im lnnenverhältnis gilt die
einfache Mehrheit.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf em Jahr gewahlt. Eine Wiederwahi ist
moglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrerAmtszeit bis zur
Neuwahl des neuen Vorstandes im Amt.
(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und führt die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung aus.
(5) Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich festzuhalten und den Vereinsmitgliedern zur Kenntnis zu
bringen.
(6) Wenn es die finanzielle Situation des Vereins zulässt, sind die Vorstandsmitgiieder berechtigt,
sich Aufwandsentschadigungen aus der Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG zu zahien. Die
Entscheidung darüber triffi die Mitgliederversammlung.
(7) Der Vorstand kann zur Führung seiner laufenden Geschäfte rn Rahmen der
haushaltsrecht!ichen MOglichkeiten Haupt- und Nebenberuflich Beschaftigte einstellen.
(8) Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen
GrUnden ver!angt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen, sie werden
schriftlich allen Vereinsmitgliedern mitgeteilt. Eine Veränderung des Vereinszwecks



.uf diesem Weg st ausgeschlossen.

§ 8 Auflosung des Vereins

(1) Für die Auflosung des Vereins ist elne Dreiviertelmehrheit aller Vereinsmitglieder notwendig.
(2) Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fäilt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine
andere steuerbegUnstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Erziehung und Bildung
von Kindern.

-

Reutlingen, den (Datum der Grundungssitzung)
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